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Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 20 „WS Coswiger Wellpappe“ in Coswig (Anhalt)  gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Absatz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wird die 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
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Beschlussbegründung 
 
1. Der Geltungsbereich des obigen Planes umfasst folgende Flurstücke: 
 480, Flur 19, Gemarkung Coswig (Anhalt), Größe: = 15.239 m² 

481. Flur 19, Gemarkung Coswig (Anhalt), Größe: = 13.286 m² 
 
Die Gesamtfläche des obigen Bebauungsplanes beträgt ca. 2,85 ha 
 

 
2. Folgende Planziele werden angestrebt: 
 

Der Betriebsstandort der WS Coswiger Wellpappe und Papierverarbeitung GmbH ist an 
seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Marktanforderungen bedingen neue 
Verpackungsformen im Bereich der Möbel- und Lebensmittelindustrie. Diesen möchte die 
Firma gerecht werden und Maschinenkapazitäten für Mehrpunktverpackungen auf dem 
Betriebsgelände installieren. 
 
Der Verpackungsmarkt verlangt nicht nur nach den bisher vorwiegend 3-Punkt geklebten 
kleinen Faltschachteln, sondern nach 4-6-Punkt geklebten Verpackungen in Form von 
großen Trays. Die großen Trays in Form von Stülpdeckeln als Ergänzung zu kleineren 
Faltschachteln für den Handelsbedarf, erfordert die Aufrüstung des Maschinenparks mit 
Mehrpunktklebeautomaten. Hierzu ist eine neue Produktionshalle zu errichten. Damit soll 
die Konkurrenzfähigkeit des Betriebsstandortes und die Sicherung der Belegschaft (z. Zt. 
50 Mitarbeiter) gewährleistet werden. Ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot für 5 
Arbeitskräfte ist im Ergebnis der Expansionsmaßnahmen des Unternehmens absehbar. 
 
Baurecht in der vorbeschriebenen Form kann am derzeitigen Betriebsstandort nur über 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes entstehen. Mit der Durchführung des 
Planverfahrens soll das Büro für Stadtplanung Dr. Ing. W. Schwerdt, Dessau gebunden 
werden.  

 
Die Stadt Coswig (Anhalt) ist derzeit nicht in der Lage den Flächennutzungsplan für das 
Stadtgebiet aufzustellen. 
Der B-Plan wird somit gemäß § 8 (4) BauGB vor dem Flächennutzungsplan aufgestellt, da 
dringende Gründe es erfordern. Der B-Plan wird der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung nicht entgegenstehen (vorzeitiger B-Plan). 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
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Bemerkungen:  
 
Die Stadt Coswig (Anhalt) überträgt über einen Städtebaulichen Vertrag mit dem 
Vorhabenträger sämtliche Kosten, die mit o. g. B-Plan und seiner Durchführung einhergeht 
dem Vorhabenträger. Der Vorhabenträger schließt sämtliche Verträge (z.B. 
Planungsverträge etc.) eigenständig ab. 

 

 
Anlagen: 
 

- Anlage 1: Geltungsbereich B-Plan Nr. 20 „WS Coswiger Wellpappe“, Stadt Coswig 
(Anhalt) 

 

 

 

 


